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Vorwort

Die 4. Auflage des Handbuchs zur Bekämpfung von Geldwäsche und Wirtschafts-
kriminalität berücksichtigt bereits die zu erwartenden Neuerungen, die auf der
Basis der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie auf alle Verpflichteten des Geldwäschege-
setzes zukommen.
Die Bedeutung der Verhinderung von strafbaren Handlungen zum Nachteil von
Finanz- und Kreditinstituten, von Versicherungen und von Unternehmen wird
gesamtgesellschaftlich immer stärker erkannt. Die Verhinderung und Bekämpfung
von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist für die Adressaten des Geld-
wäschegesetzes seit Anfang der 1990er Jahre verpflichtend vorgeschrieben. Die
Praktiker der Branche, die Verantwortlichen für die Geldwäschebekämpfung in
den Instituten und diejenigen, die sich für die Verhinderung und Bekämpfung von
strafbaren Handlungen, von Wirtschaftskriminalität, schon immer persönlich enga-
giert und verantwortlich gefühlt haben, prognostizierten schon seit vielen Jahren
einen Wechsel des Primats von der Geldwäschebekämpfung hin zur Verhinderung
von Wirtschaftskriminalität. Geldwäsche ist ein Delikt der Wirtschaftskriminalität.
Während der Nachweis der Geldwäsche oftmals sehr problematisch ist, weil die
Ermittlungen sehr häufig über mehrere Ländergrenzen hinweg geführt werden
müssten, kann der Nachweis des Betruges, der Untreue, der Korruption, der Steu-
erhinterziehung u.v.a. Delikte schneller, eindeutiger und beweiskräftiger erbracht
werden.
Der Kampf gegen die Organisierte Kriminalität ist global zu führen. Nur inter-
national abgestimmte Maßnahmen führen zum Erfolg. Die Harmonisierung der
Gesetzgebung der internationalen Staatengemeinschaft, die Vernetzung und der
Informationsaustausch der nationalen Strafverfolgungsbehörden untereinander
und über Ländergrenzen hinweg, der enge Schulterschluss aller Kräfte, ist die
Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Bekämpfung der Geldwäsche, der Ter-
rorismusfinanzierung und der Wirtschaftskriminalität. Alle, die sich der Bekämp-
fung der Organisierten Kriminalität verpflichtet fühlen sind angehalten, weltweit
ein so festes Netz der Allianz zu knüpfen, in dem sich der Krake der Organisierten
Kriminalität, der mit seinen Tentakeln versucht, die Welt zu umspannen, darin
verfangen muss. National erfordert diese Aufgabe den Schulterschluss der Legis-
lative, der Exekutive, der Judikative, der Wirtschaft, der Politik und aller in der
Gesellschaft in ihren jeweiligen Tätigkeitsbereichen Verantwortlichen für die Ver-
hinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität.
Diese Aufgabe ist schon längst keine lästige Randaufgabe mehr für die Mitar-
beiter in den Kreditinstituten, Versicherungen und Unternehmen, denen man kurz
vor der Pension noch eine „Beschäftigung“ geben wollte oder für die man ander-
weitig keine Verwendung mehr hatte. Die Gesellschaft muss erkennen, wie wich-
tig die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität für ihr friedliches Fortbestehen
ist und das dafür die Besten ausgesucht, ausgebildet und berufen werden. Nur
wer seine Tätigkeit als Verantwortlicher für die Verhinderung von Geldwäsche
und Wirtschaftskriminalität als Berufung und nicht rein als Job versteht, wird er-
folgreich sein.
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Dieses Handbuch möchte allen denen, die sich dieser Aufgabe verschworen ha-
ben und die sich berufen fühlen, das 1×1 der täglichen Aufgabenerfüllung vermit-
teln. Fundiert, anschaulich und praxisgerecht vermittelt dieses Werk allen, von
den Berufseinsteigern bis hin zu den Profis, den Beauftragten, den Beratern und
den Prüfern, worauf es ankommt.
Die Geschichte der Geldwäschebekämpfung, die Entwicklung der internationalen
und nationalen rechtlichen Grundlagen sowie die Darstellung der wichtigsten in-
ternationalen Organisationen und Gremien werden als Basis für das notwendige
Hintergrundwissen kurz und prägnant dargestellt. Die Autoren erläutern das
Geldwäschegesetz und die aufsichtsrechtlichen Bestimmungen unter Hinzuzie-
hung der aktuellen Hinweise der Verbände der Deutschen Kreditwirtschaft aus-
führlich und verbinden sie mit konkreten Aufgaben und Lösungen.
Die organisatorische Gestaltung der Zentralen Stelle sowie die Tätigkeit des Geld-
wäschebeauftragten in allen denkbaren Varianten, die Stellung im Institut, die
Aufgaben, die Rechte und die Pflichten gemäß Geldwäschegesetz, Kreditwesen-
gesetz und Rundschreiben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
sind in diesem Handbuch detailliert beleuchtet. Das Finanzsanktions- und Embar-
goregime der Europäischen Union wird mit all seinen Auswirkungen beleuchtet
und anhand praktischer Beispiele die Umsetzung in die Praxis dargestellt. Einen
breiten Rahmen nimmt die Erstellung der Gefährdungsanalyse für die Geldwä-
sche und Wirtschaftskriminalität ein. In zahlreichen Diskussionen verständigten
sich die Autoren auf die Art und Weise des praxisbezogenen, leicht verständlichen
Aufzeigens des Aufbaus, der Struktur und des Inhalts der Gefährdungsanalyse,
verbunden mit praktischen Beispielen und methodischen Hinweisen zur Identifi-
zierung, Erfassung und Bewertung der Risiken. Den Lesern wird mit diesem
Handbuch u.a. eine praxiserprobte Risikomatrix zur Feststellung der Risiken und
ein Maßnahmenkatalog zur Feststellung, welche Maßnahmen eventuell bereits
vorhanden sind und welche noch eingeführt werden sollten oder könnten, mit an
die Hand gegeben. Abschließend setzte sich das Autorenteam mit der Prüfungs-
berichtsverordnung auseinander. Anhand des „Praktischen Prüfungsleitfadens“
werden dem geneigten Leser wichtige praktische Hinweise zur Vorbereitung auf
die Prüfungen gegeben. Die Hinweise basieren auf den langjährigen Erfahrungen
mit der Materie und mit Prüfern. Auf interne und externe Prüfungen wird jeder
somit leicht verständlich vorbereitet. Das berühmte Magenkribbeln vor Prüfungen
war gestern, sichere Prüfungsvorbereitung und gute Prüfungsergebnisse sind
heute.
Abschließend bedanke ich mich bei meinen Autorenkollegen für den angeneh-
men und professionellen Gedankenaustausch und Meinungsstreit, für die koope-
rative Zusammenarbeit, für die Zuverlässigkeit und Termintreue. Der Dank gilt
ebenso den Familien und Freunden meiner Autorenkollegen, die sehr oft Rück-
sicht darauf genommen haben, dass ein solches Handbuch bis zur Fertigstellung
sehr viel Zeit beansprucht. Meinen Dank möchte ich insbesondere auch Frau Es-
ther Marieluise Schultheis aussprechen, sie ist immer wieder eine verlässliche und
fachlich äußerst versierte Partnerin im fachlichen Meinungsstreit. Besonderer
Dank gebührt meiner Ehefrau, Elisabeth Quedenfeld. Sie hat mit ihrem unermüd-
lichen Wirken im Hintergrund wieder einen nicht unwesentlichen Beitrag zum Er-
folg dieses Handbuchs geleistet.
Allen Lesern wünsche ich viel Vergnügen bei der Lektüre, so manchen Aha-Effekt
und viel Erfolg bei der Umsetzung der praktischen Hinweise und Anregungen,
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um den Kampf gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Wirtschaftskri-
minalität gemeinsam erfolgreich zu bestehen.

Rüdiger Quedenfeld Volkmannsdorferau, im Mai 2016
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